
Abfallsatzung vom 29.10.1999 und 26.11.1999 in der Fassung des 7. Nachtrages vom 17.11.2006

ABFALLSATZUNG

(Abfallsatzung -AbfS-)

vom 29.10.1999 und 26.11.1999 in der Fassung des 7. Nachtrages vom 17.11.2006
in Kraft zum 01.01.2007

die auf folgende Rechtsgrundlagen gestü tzt wird:

§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.1993
(GVBl. 1992 I, S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1998 (GVBl. I S. 562),

§ 4 Abs. 6 und § 9 des Hessischen Ausfü hrungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
(HAKA) vom 23.05.1997 (GVBl. I S. 173), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1998 (GVBl. I S.
584),

§§ 1 bis 5 a, 10 des Hessischen Gesetzes ü ber Kommunale Abgaben (HessKAG) vom 17.03.1970
(GVBl. I S. 225), geändert durch Gesetz vom 17.12.1998 (GVBl. I S. 562).

TEIL I

§  1 AUFGABE

(1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 27.09.1994 (BGBl. I S. 2705) und des Hessischen Ausfü hrungsgesetzes
zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA) vom 23.05.1997 in der jeweils geltenden Fassung und
dieser Satzung als ö ffentliche Einrichtung.

(2) Die Abfallentsorgung der Stadt umfaßt das Einsammeln der in ihrem Gebiet angefallenen und ü ber-
lassenen Abfälle im Hol- und Bringsystem und die Abgabe der eingesammelten Abfälle an den oder die
Entsorgungspflichtigen.

(3) Die Stadt informiert und berät im Rahmen der Erfü llung ihrer Einsammlungspflicht ü ber Mö glichkeiten
der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

(4) Zur Erfü llung ihrer Aufgaben kann sich die Stadt Dritter bedienen. Dritter kann auch der Landkreis
sein.

§  2 AUSSCHLUSS VON DER EINSAMMLUNG

(1) Der Abfalleinsammlung der Stadt unterliegen alle Abfälle, so weit sie nicht nach Maßgabe dieser
Satzung von der Einsammlung ausgeschlossen sind.

(2) Von der Einsammlung ausgeschlossen sind

a) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, insbesondere
besonders ü berwachungsbedü rftige Abfälle i. S. d. § 41 Abs. 1 KrW-/AbfG sowie Erdaushub und Bau-
schutt, so weit diese nicht in den bereitgestellten Abfallgefäßen, Depotcontainern, durch die Abfuhr
sperrigen Abfalls oder andere Einsammlungsaktionen nach dieser Satzung durch die Stadt eingesam-
melt werden kö nnen.

b) Abfälle nach § 3 Abs. 3 HAKA (Kleinmengen gefährlicher Abfälle),
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c) Abfälle, die der Rü cknahmepflicht aufgrund einer nach § 24 KrW-/AbfG erlassenen Rechtsverord-
nung unterliegen, nämlich: Behälterglas, Weisblech und Dosenschrott, Leichtverpackung (Grü ner
Punkt), Aluminium, Styropor (EBS).

(3) Die von der Einsammlung ausgeschlossenen Abfälle sind von den Erzeugern oder Besitzern dieser
Abfälle nach den Vorschriften des KrW-/AbfG und des HAKA zu entsorgen. Insbesondere sind besonders
ü berwachungsbedü rftige Abfälle zur Beseitigung dem in der Verordnung nach § 11 Abs. 1 HAKA be-
stimmten Zentralen Träger anzudienen, Abfälle nach § 3 Abs. 3 HAKA der vom Landkreis durchgefü hrten
Einsammlung zuzufü hren und zurü ckzunehmende Abfälle dem Rü cknahmepflichtigen zurü ck zu geben.

§  3 EINSAMMLUNGSSYSTEME

(1) Die Stadt fü hrt die Einsammlung von Abfällen im Hol- und im Bringsystem durch.

(2) Beim Holsystem werden die Abfälle beim Grundstü ck des Abfallbesitzers abgeholt.

(3) Beim Bringsystem hat der Abfallbesitzer die Abfälle zu aufgestellten Sammelgefäßen oder zu sonsti-
gen Annahmestellen zu bringen.

§  4 GETRENNTE EINSAMMLUNG VON ABFÄ LLEN ZUR VERWERTUNG UND SPERRIGEN
ABFÄ LLEN IM HOLSYSTEM

(1) Die Stadt sammelt im Holsystem folgende Abfälle zur Verwertung oder sperrige Abfälle ein:

a)  Papier,

b)  kompostierbare Kü chenabfälle,

c)  sperrige Abfälle,

d)  Kü hlschränke, Gefriergeräte, Herde, Waschmaschinen (Elektrogeräte) etc.

(2) Die in Abs. 1, Buchst. a) genannten Abfälle zur Verwertung sind in den dazu bestimmten Gefäßen die
ausschließlich in der Nenngrö ße von 240 l bzw. 1,1 cbm und die unter Buchst. b) genannten Abfälle zur
Verwertung sind in den dazu bestimmten Gefäßen die ausschließlich in der Nenngrö ße von 120 l zuge-
lassen sind, vom Abfallbesitzer zu sammeln und zur Abfuhr bereitzustellen unter Beachtung der weiteren
Regelungen in dieser Satzung.

(3) Die in Abs.1 Buchst. c) genannten sperrigen Abfälle werden auf Abruf eingesammelt. Die Abholung
dieser Abfälle ist von dem Grundstü ckseigentü mer oder Abfallbesitzer unter Verwendung des von der
Stadt bereitgehaltenen Vordrucks zu bestellen.

(4) Die in Abs. 1 Buchstabe d) genannten sperrigen Abfälle werden außerhalb aller Einsammlungsaktio-
nen auf Abruf vom Wetteraukreis abgeholt. Die Abholung dieser Abfälle ist von dem Grundstü ckseigen-
tü mer oder Abfallbesitzer unter Verwendung des von der Stadt bereitgehaltenen Vordrucks zu bestellen.

§  5 GETRENNTE EINSAMMLUNG VON ABFÄ LLEN ZUR VERWERTUNG IM BRINGSYSTEM

(1) Die Stadt sammelt im Bringsystem folgende Abfälle zur Verwertung:

a) Glas (Weiß-, Braun- und Grü nglas)

b) Weißblech und Dosenschrott

c) Aluminium, Styropor (EPS)

d) Bauschutt (Kleinmengen zur Restverfü llung)

e) kompostierbare Gartenabfälle

f) Altbatterien
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(2) Die Stadt stellt zur Einsammlung der in Abs. 1 a) und b) genannten Abfälle Sammelbehälter an allge-
mein zugänglichen Plätzen auf. Die Sammelbehälter tragen Aufschriften zur Kennzeichnung der Abfall-
arten, die jeweils in einen Behälter eingegeben werden dü rfen. Andere Abfälle als die so bezeichneten
dü rfen nicht in diese Sammelbehälter eingegeben werden.

(3) Die in Abs. 1 c), e) und f) genannten Abfälle sind vom Abfallbesitzer zur Annahmestelle auf dem Ge-
lände des städt. Bauhofes im Erlesgrund in Gedern zu bringen und dem dort anwesenden Personal zur
ordnungsgemäßen Lagerung zu ü berlassen. Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten. Die Ö ff-
nungszeiten dieser Annahmestelle werden im Mitteilungsorgan sowie im Abfallkalender der Stadt gemäß
§ 10 bekanntgegeben.

§  6 EINSAMMLUNG VON ABFÄ LLEN ZUR BESEITIGUNG (RESTMÜLL)

(1) Abfälle, die nicht der Verwertung zugefü hrt werden (Restmü ll), werden im Holsystem eingesammelt.

(2) Der Restmü ll ist vom Abfallbesitzer in den dafü r vorgesehenen Gefäßen zu sammeln und an den Ab-
fuhrtagen unter Beachtung der weiteren Regelungen in dieser Satzung bereitzustellen.

(3) Als Restmü llgefäße zugelassen sind die in § 8 Abs.1 genannten Gefäße mit folgenden Nenngrö ßen:

a) 60 l

b) 120 l

c) 240 l

d) 1,1 cbm

e) Mü llsäcke (70 l)

(4) In die Restmü llgefäße dü rfen keine Abfälle zur Verwertung eingegeben werden, die nach den §§ 4
und 5 getrennt gesammelt werden. Verstö ße gegen diese Bestimmungen berechtigen die Stadt oder die
von ihr mit der Abfuhr beauftragten Dritten, die Abfuhr des Restmü lls zu verweigern, bis diese Abfälle aus
dem Restmü llgefäß entnommen worden sind. Die Ahndungsmö glichkeit als Ordnungswidrigkeit bleibt in
diesem Falle unberü hrt.

§  7 EINSAMMLUNG VON ABFÄ LLEN AUF ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄ CHEN

Fü r die Aufnahme von Abfällen, die anlässlich der Benutzung von ö ffentlichen Straßen, Wegen und Plät-
zen anfallen, stellt die Stadt Gefäße (Papierkö rbe) auf. Die Besitzer dieser Abfälle sind verpflichtet, diese
Gefäße zu benutzen. Dies gilt insbesondere fü r Hundekot, Pferdeäpfel, Speiseabfälle, Papiertaschentü -
cher, Zigarettenkippen, usw.

§  8 ABFALLGEFÄ ß E

(1) Die Gefäße fü r den Restmü ll und fü r andere Abfälle, die im Holsystem entsorgt werden, stellt die Stadt
den Abfallbesitzern, mit Ausnahme der Nenngrö ße 1,1 cbm welche vom Abfallbesitzer zu beschaffen
sind, leihweise zur Verfü gung. Die Anschlusspflichtigen gem. § 11 Abs. 1 haben diese Gefäße pfleglich
zu behandeln. Sie haften fü r schuldhafte Beschädigungen und fü r Verluste.

(2) Die Abfallgefäße dü rfen nicht zweckwidrig verwendet werden, insbesondere dü rfen sie nur so weit
gefü llt werden, dass ihre Deckel sich gut schließen lassen. Einschlämmen und Einstampfen des Inhalts
ist nicht gestattet. Die Deckel sind geschlossen zu halten.

(3) Zur Kenntlichmachung des Inhalts der Gefäße dient deren Farbe. In die schwarzen Gefäße ist der
Restmü ll, in die braunen Gefäße sind die kompostierbaren Abfälle und in die grü nen Gefäße ist der Pa-
piermü ll einzufü llen.



Abfallsatzung der Stadt Gedern vom 29.10. und 26.11.1999 i.d.F. des 7. Nachtrages vom 17.11.2006

Seite 4

(4) Die Abfallgefäße sind an den ö ffentlich bekanntgegebenen Abfuhrtagen und -zeiten an gut erreichba-
rer Stelle an dem zur Fahrbahn liegenden Rand des Gehwegs oder - so weit keine Gehwege vorhanden
sind - am äußersten Fahrbahnrand fü r eine gewü nschte Entleerung bereitzustellen. Der Straßenverkehr
darf nicht oder nicht mehr als notwendig und vertretbar beeinträchtigt werden. Nach erfolgter Leerung der
Gefäße sind diese unverzü glich durch den Anschlusspflichtigen oder den von ihm Beauftragten auf das
Grundstü ck zurü ckzustellen.

(5) In besonderen Fällen - wenn zum Beispiel Grundstü cke nicht von den Abfuhrfahrzeugen angefahren
werden kö nnen - kann der Magistrat bestimmen, an welcher Stelle die Abfallgefäße zur Entleerung auf-
zustellen sind, wobei die betrieblichen Notwendigkeiten der Abfalleinsammlung zu berü cksichtigen sind.

(6) Mü llsäcke kö nnen ausnahmsweise anstelle von oder zusätzlich zu Abfallgefäßen zugelassen werden,
wenn auf einem anschlusspflichtigen Grundstü ck nur vorü bergehend geringe Abfallmengen anfallen oder
wenn vorü bergehend zusätzliche Abfallmengen anfallen, die in den Abfallgefäßen nicht unterbracht wer-
den kö nnen. Fü r Familien und Alleinerziehende mit Kleinkindern bis zu 3 Jahren werden bei Bedarf zwei
mit besonderem Aufdruck versehene Mü llsäcke (sog. Windelsäcke) pro Monat angeboten. Die Regelung
gilt auf entsprechenden Nachweis gleichermaßen fü r Pflegefälle. Die Mü llsäcke sind bei der Stadtver-
waltung Gedern gegen Entrichtung der in § 14 jeweils vorgesehenen Gebü hr zu beziehen.

(7) Die Zuteilung der Abfallgefäße auf die anschlusspflichtigen Grundstü cke erfolgt durch den Magistrat
nach Bedarf, wobei pro Bewohner.12 l/Woche Gefäßvolumen fü r den Restmü ll in Ansatz gebracht wer-
den. Bewohner in diesem Sinne ist jeder beim Einwohnermeldeamt gemeldete Einwohner. Auf jedem
anschlusspflichtigen Grundstü ck muss mindestens das kleinste zugelassene Gefäß fü r den Restmü ll
vorgehalten werden.

(8) Fü r Betriebe und ähnliche Einrichtungen wird das erforderliche Gefäßvolumen fü r den Restmü ll vom
Magistrat unter Beachtung der regelmäßig anfallenden Restmü llmengen auf dem jeweiligen Grundstü ck
festgesetzt.

(9) Fü r die Einsammlung von Abfällen zur Verwertung wird bei Zuteilung eines Restmü llgefäßes bis zur
Nenngrö ße von 120 l jeweils ein 120-l-Gefäß, im Übrigen Gefäße mit maximal gleicher Grö ße wie die
zugeteilten Restmü llgefäße zugeteilt (Regelausstattung). Vom Anschlussnehmer gewü nschte weitere
Gefäße kö nnen gebü hrenpflichtig zugeteilt werden.

(10) Ä nderungen im Gefäßbedarf hat der Anschlusspflichtige unverzü glich der Stadt mitzuteilen und auf
Verlangen zu begrü nden.

§  9 BEREITSTELLUNG SPERRIGER ABFÄ LLE

(1) Sperrige Abfälle sind an dem von der Stadt dem Grundstü ckseigentü mer mitgeteilten Termin an den
Grundstü cken zur Einsammlung so bereitzustellen, dass sie ohne Aufwand aufgenommen werden kö n-
nen. Die Regelungen des § 8 Abs. 4 (fü r Abfallgefäße) sind zu beachten.

(2) Die zur Einsammlung bereitgestellten sperrigen Abfälle werden mit der Bereitstellung Eigentum der
Stadt. Unbefugten ist es verboten, diese wegzunehmen, zu durchsuchen oder umzulagern.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch fü r andere Abfälle, die in besonderen, von der Stadt ö ffentlich be-
kannt gemachten Einsammlungsaktionen und -terminen außerhalb von Abfallgefäßen, zum Beispiel ge-
bü ndelt oder versackt, zur Einsammlung bereitgestellt werden.

§  10 EINSAMMLUNGSTERMINE / ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

(1) Die Einsammlungstermine werden in dem Mü llkalender der Stadt Gedern, der jedem Haushalt vor
Beginn eines Kalenderjahres zugestellt wird oder durch Amtliche Bekanntmachung im Kreisanzeiger fü r
Wetterau und Vogelsberg (Mitteilungsorgan) ö ffentlich bekannt gemacht.
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(2) Die Stadt gibt in diesem Mitteilungsorgan bekannt, wo Abfallcontainer fü r die Einsammlung von Ab-
fällen zur Verwertung im Bringsystem aufgestellt sind.

(3) Die Stadt gibt nach Mö glichkeit in ihrem in Abs. 1 genannten Mitteilungsorgan auch die Termine fü r
die Einsammlungen von Abfällen nach § 3 Abs. 3 HAKA (Kleinmengen gefährlicher Abfälle) und anderen
Abfällen bekannt, die nicht von ihr, sondern von Dritten (Landkreis, Verbänden, Vereinen, u.a.) zulässi-
gerweise durchgefü hrt werden.

§  11 ANSCHLUSS- UND BENUTZUNGSZWANG

(1) Jeder Eigentü mer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher oder sonst zur Nutzung eines Grundstü cks ding-
lich Berechtigte ist verpflichtet, dieses Grundstü ck an die im Holsystem betriebene Abfallein-sammlung
anzuschließen, wenn dieses Grundstü ck bewohnt oder gewerblich genutzt wird oder hierauf aus anderen
Grü nden Abfälle anfallen. Das Grundstü ck gilt als angeschlossen, wenn auf ihm ein Restmü llgefäß (§ 6
Abs. 3) aufgestellt worden ist.

(2) Von dem Zwang, auf dem anschlusspflichtigen Grundstü ck ein Gefäß zur Aufnahme kompostierbarer
Abfälle (Bio-Gefäß) aufzustellen, kann der Magistrat eine Ausnahme zulassen, wenn der Anschluss-
pflichtige nachweist und schriftlich bestätigt, dass ausnahmslos alle auf dem Grundstü ck anfallenden
kompostierbaren Abfälle ordnungsgemäß und schadlos selbst verwertet werden und wenn fü r die Aus-
bringung des Produkts eine eigene gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutzte Fläche von 25 m² je
Grundstü cksbewohner nachgewiesen wird. Die Ausnahme wird nur unter dem Vorbehalt des jederzeiti-
gen Widerrufs zugelassen.

(3) Als Grundstü ck im Sinne dieser Satzung gilt ohne Rü cksicht auf die Eintragung im Liegenschafts-
kataster oder im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz (auch Teilgrundstü ck) desselben
Eigentü mers, der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet.

(4) Der Anschlusspflichtige nach Abs. 1 hat jeden Wechsel im Grundstü ckseigentum unverzü glich der
Stadt mitzuteilen; diese Verpflichtung hat auch der neue Grundstü ckseigentü mer.

(5) Darü ber hinaus hat der Anschlusspflichtige der Stadt alle fü r die Abfallentsorgung erforderlichen
sachbezogenen Auskü nfte zu erteilen.

(6) Jeder Abfallerzeuger oder -besitzer ist verpflichtet, seine Abfälle, so weit sie nicht von der gemeind-
lichen Abfallentsorgung gemäß § 2 Abs. 2 ausgeschlossen sind, der ö ffentlichen Abfallentsorgung zu
ü berlassen und sich hierbei der angebotenen Systeme (Hol- und Bringsystem) zu bedienen. Dies gilt
nicht fü r

a) Abfälle aus privaten Haushaltungen, so weit ihre Erzeuger oder Besitzer selbst zu einer Verwertung in
der Lage sind und diese beabsichtigen,

b) Abfälle, die durch gemeinnü tzige oder gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlo-
sen Verwertung zugefü hrt werden,

c) Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen,
d) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen, so weit ihre Erzeuger oder Besitzer diese in

eigenen Anlagen beseitigen und keine ü berwiegenden ö ffentlichen Interessen eine Überlassung er-
fordern,

e) pflanzliche Abfälle, deren Beseitigung gemäß der Verordnung ü ber die Beseitigung von pflanzlichen
Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 17.03.1975 (GVBl. I S. 174) zugelassen ist.

§  12 ALLGEMEINE PFLICHTEN

(1) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prü fung, ob und wie die Vorschriften dieser Satzung befolgt wer-
den, ungehinderter Zutritt zu den Grundstü cken zu gewähren, auf denen ü berlassungspflichtige Abfälle
anfallen. Ihre Anordnungen sind zu befolgen. Sie haben sich durch einen von der Stadt ausgestellten
Dienstausweis auszuweisen.
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(2) Abfälle, die nicht in den satzungsgemäßen Gefäßen oder sonst satzungswidrig zur Abholung bereit-
gestellt werden, bleiben von der Einsammlung ausgeschlossen. Sie sind zum nächsten Abfuhrtermin
unter Beachtung der Vorgaben dieser Satzung zur Einsammlung bereit zu stellen.

(3) Verunreinigungen durch Abfallgefäße, Mü llsäcke, bereitgestellte sperrige Abfälle oder sonstige Ursa-
chen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung hat der zur Straßenreinigung Verpflichtete zu beseiti-
gen.

(4) Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. Die Stadt ist nicht ver-
pflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu lassen.

§  13 UNTERBRECHUNG DER ABFALLEINSAMMLUNG

Die Stadt sorgt bei Betriebsstö rungen fü r Übergangsregelungen zur ordnungsgemäßen Abfalleinsamm-
lung, die erforderlichenfalls durch ö ffentliche Bekanntmachung den Betroffenen mitgeteilt werden kö nnen.

TEIL II

§  14 GEBÜHREN

(1) Zur Deckung des Aufwandes, der ihr bei der Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben entsteht,
erhebt die Stadt Gebü hren.

(2) Die Gebü hr beträgt pro einmaliger Entleerung einer/eines

60-l-Restmü lltonne ohne Sperrgutabfuhr 7,50 € (bisher   7,15 €)
120-l-Restmü lltonne ohne Sperrgutabfuhr 10,00 € (bisher   9,50 €)
240-l-Restmü lltonne ohne Sperrgutabfuhr 15,00 € (bisher 14,30 €)

1.100-l-Restmü lltonne ohne Sperrgutabfuhr 58,70 € (bisher 55,90 €)

sowie monatlich fü r die Entsorgung einer/eines
240-l-Papiertonne 1,10 € (bisher   1,05 €)

1.100-l-Papiercontainers 4,90 € (bisher   4,70 €)
120-l-Komposttonne 9,20 € (bisher   8,75 €)

(3) Mit diesen Gebü hren sind auch die Aufwendungen der Stadt fü r die Entsorgung von Abfällen zur
Verwertung im Bringsystem abgegolten, soweit nachstehend keine besondere Gebü hrenerhebung
vorgesehen ist.

(4) Die Stadt bietet jährlich 12 Entleerungen (bei 1.100-l-Container 52 Entleerungen) fü r Restmü ll sowie
32 Entleerungen fü r kompostierbare Kü chenabfälle und 12 Entleerungen fü r Papier an. Fü r die
Komposttonne ist dabei von Juni bis Septemer eine wö chentliche Leerung, von Oktober bis Novem-
ber eine 14-tägige, von Dezember bis Februar eine 3-wö chige und von März bis Mai wiederum eine
14-tägige Abfuhr vorgesehen. Gebü hren sind fü r mindestens 6 (bei 1.100-l-Container 26) Restmü ll-
Entleerungen zu leisten.

(5) Zur Feststellung der Anzahl der im jeweiligen Kalenderjahr beanspruchten Entleerungen fü r Restmü ll
werden Wertmarken mit dem Aufdruck der Behältergrö ße und der Entleerungstermine ausgegeben.
Wird eine Entleerung gewü nscht, ist die fü r den betreffenden Entleerungstermin vorgesehene Wert-
marke auf den Reststoffbehälter deutlich sichtbar aufzukleben, der in seiner Grö ße der Volumenan-
gabe auf der Wertmarke entspricht. Nicht beanspruchte Wertmarken, die unversehrt nach Ablauf ei-
nes Kalenderjahres bis spätestens 31. Januar der Stadt zurü ckgegeben werden, werden bei der Ge-
bü hrenabrechnung dem Gebü hrenpflichtigen gutgeschrieben.
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(6) Sperrige Abfälle aus dem Haushalt werden nur nach vorheriger Anmeldung und Entrichtung der
hierfü r vorgesehenen Gebü hr zu dem im Mü llkalender angegebenen oder durch amtliche Bekannt-
machung besonders verö ffentlichten Termin abgefahren. Zu besonders festgelegten Zeiten besteht
weiterhin die Mö glichkeit der Selbstanlieferung zu einer eigens hierfü r eingerichteten Kleinmengen-
Annahmestelle. Die Gebü hr wird nach Gewicht berechnet und beträgt bei Selbstanlieferung 0,40
EURO und bei Abholung im Rahmen von Sammelaktionen 0,50 € je kg. Wird von der Mö glichkeit der
Einzelabholung durch den städtischen Bauhof Gebrauch gemacht, ist nicht nur die Sperrmü llgebü hr
von 0,40 € je kg zu entrichten, sondern es sind auch die Abfuhrkosten nach Zeitaufwand entspre-
chend den fü r Personal und Fahrzeuge jeweils gü ltigen Tarifen zu erstatten.

(7) Mü llsäcke mit einem Fassungsvermö gen von 70 l werden wie bisher zu einem Stü ckpreis von 8,55 €
(bisher 8,15 €) und die fü r die Windelentsorgung bestimmten Mü llsäcke zu einer auf 2,90 € bisher
2,75 €) ermäßigten Gebü hr abgegeben.

(8) Die Gebü hr fü r die Entsorgung von Kü hl- und Elektrogeräten aus Haushaltungen beträgt

l fü r ein Elektrogerät 6,00 €,

l·fü r ein Kü hlgerät  16,00 €.

(9) Unbelasteter Bauschutt kann in Kleinmengen bis maximal 2 cbm gegen Entrichtung einer Gebü hr
von 8,00 € je cbm zu den von der Stadt jeweils bekannt gegebenen und behö rdlich zugelassenen
Lagerplätzen nach vorheriger Anmeldung bei der Stadtverwaltung bzw. bei dem städtischen Bauhof
angeliefert werden.

(10) Fü r die Entsorgung kompostierbarer Gartenabfälle wird bei Selbstanlieferung zu einer hierfü r ein-
gerichteten Annahmestelle eine Gebü hr von 0,20 €/kg erhoben, während bei Abholung im Rahmen
von Sammelaktionen eine Gebü hr von 0,35 €/kg zu entrichten ist. Im ü brigen findet auch hier ne-
ben der Grü nabfallgebü hr von 0,20 €/kg die in Abs. 6) vorgesehene Kostenerstattungsregelung bei
Einzelabholung durch den städtischen Bauhof entsprechend Anwendung.

(11) Fü r den zur Kleinmengen-Annahmestelle fü r sperrige Abfälle aus dem Haushalt gem. Abs. 6) mit
angelieferten Restmü ll wird ebenfalls eine Gebü hr von 0,40 €/kg erhoben.

§  15 GEBÜHRENPFLICHTIGE / ENTSTEHEN UND FÄ LLIGKEIT DER GEBÜHR

(1) Gebü hrenpflichtig ist der Grundstü ckseigentü mer, im Falle eines Erbbaurechts der Erbbauberechtigte.
Mehrere Gebü hrenpflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei einem Wechsel im Grundeigentum haften
alter und neuer Eigentü mer bis zum Eingang der Mitteilung nach § 11 Abs. 4 fü r rü ckständige Gebü hren-
ansprü che.

(2) Die Gebü hrenpflicht entsteht mit Beginn des Monats der Anmeldung bzw. der Zuteilung der Sammel-
gefäße und sie endet mit Ende des Monats der Rü ckgabe der Sammelgefäße bzw. der Abmeldung.

(3) Die Gebü hr ist einen Monat nach Bekanntgabe des Gebü hrenbescheides fällig, und zwar zunächst in
voller Hö he des Wertes der verausgabten Wertmarken. Die Stadt erhebt die Gebü hr jährlich; sie kann
vierteljährliche Vorauszahlungen verlangen, auf die der Wert der zur Gutschrift der Stadt zurü ckgereich-
ten Wertmarken angerechnet wird. Die Rü ckgabe unverbrauchter Wertmarken ist nur bis zum 31.01. des
der Ausgabe folgenden Kalenderjahres zulässig. Verspätet zurü ckgereichte Wertmarken verfallen.

TEIL III

§  16 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 Abs. 2 oder § 5 Abs. 2 andere als die zugelassenen Abfälle in die Sammelgefäße oder -
behälter eingibt,
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2. entgegen § 6 Abs. 4 Abfälle zur Verwertung nicht in die dafü r vorgesehenen Sammelgefäße nach §§ 4
Abs. 2;  5 Abs. 2, sondern in das Restmü llgefäß eingibt,

3. entgegen § 7 Abfälle. die anlässlich der Benutzung ö ffentlicher Straßen, Wege und Plätzen anfallen,
nicht in die aufgestellten Gefäße (Papierkö rbe) eingibt,

4. entgegen § 8 Abs. 2 Abfallgefäße zweckwidrig verwendet,

5. entgegen § 8 Abs. 4 geleerte Abfallgefäße nicht unverzü glich auf sein Grundstü ck zurü ckstellt,

6. entgegen § 8 Abs. 10 Ä nderungen im Bedarf an Mü llgefäßen der Stadt nicht unverzü glich mitteilt,

7. entgegen § 9 Abs. 2 zur Einsammlung bereitgestellte sperrige Abfälle unbefugt wegnimmt, durchsucht
oder umlagert,

8. entgegen § 11 Abs. 1 sein Grundstü ck nicht an die ö ffentliche Abfalleinsammlung anschließt,

9. entgegen § 11 Abs. 4 den Wechsel im Grundeigentum nicht der Stadt mitteilt,

10. entgegen § 11 Abs. 6 ü berlassungspflichtige Abfälle, die er besitzt, nicht der ö ffentlichen Abfallentsor-
gung ü berlässt,

11. entgegen § 12 Abs. 1 den Beauftragten des Stadt den Zutritt zum Grundstü ck verwehrt,

12. entgegen § 12 Abs. 3 Verunreinigungen nicht beseitigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 100.000,-- Deutsche Mark geahndet werden.
Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat,
ü bersteigen. Reicht das satzungsmäßige Hö chstmaß hierzu nicht aus, so kann es ü berschritten werden.

(3) Das Bundesgesetz ü ber Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gü ltigen Fassung findet Anwendung;
zuständige Verwaltungsbehö rde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes ü ber Ordnungswidrigkeiten
ist der Magistrat.

---------------------------------------------


